
Information zum Datenschutz der Stadt Oberharz am Brocken, Ordnungsamt 
Sachgebiet Straßenverkehr   

 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Wir haben 
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die 
Vorschriften über den Datenschutz beachtet werden. 
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 über die 
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO in Verbindung mit dem Gesetz zur Ausfüllung (EU) 2016/679 und 
zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts in Sachsen-Anhalt (Datenschutz-
Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz, DSAG LSA) und der Ihnen nach dem Datenschutz 
zustehenden Rechte. 
  
 
Verantwortliche Stelle   Die Datenschutzbeauftragte der Stadt  

Oberharz am Brocken 
 
      
Stadt Oberharz am Brocken    Frau Marie-Sophie Jendral 
Der Bürgermeister     Rathaus I     
Markt 2       Markt 1 
38875 Oberharz am Brocken    38875 Oberharz am Brocken 
OT Elbingerode (Harz)    OT Elbingerode (Harz) 
Tel.: 039454- 45 201      Tel.: 039454-45 234   
E-Mail: ronald.fiebelkorn@oberharzstadt.de  E-Mail: marie.jendral@oberharzstadt.de
    
 
Zwecke und Grundlage der Datenverarbeitung 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten nur zu Zwecken, die mit Art. 6 Abs. 1) DSGVO in Einklang stehen. 
Den Verwaltungsbehörden ist es erlaubt, personenbezogene Daten speichern, verändern und 
nutzen zu dürfen, soweit dies für Zwecke des Bußgeldverfahrens erforderlich ist. Zur 
Bearbeitung von nachstehend genannten Vorgängen erhalten wir Ihre Daten möglicherweise 
auch von anderen Behörden.  
 
Die Rechtsgrundlagen der Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich wie folgt: 
 

• Bearbeitung von Anträgen für Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum, 
Zufahrtsgenehmigungen bzw. Sondernutzungen: 

    

    - Art. 6 Abs. 1 e DSGVO i.V.m. Straßengesetz des Landes-Sachsen-Anhalt  

    - Verwaltungskostensatzung der Stadt Oberharz am Brocken 

    - Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Oberharz am Brocken 

• Bearbeitung von Straßenverkehrsangelegenheiten: 

   - Straßenverkehrsordnung (StVO) 
    - Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
    - Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) 
     - Art. 6 Abs.1 Buchstabe c DSGVO i. V. m. der StVO, dem PBefG, dem GüKG. 

    - Allgemeinde Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGo - LSA) 
    - Gebührenordnung Straßenverkehr  



 

• Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten: 
    

- Art. 6 Abs.1 Buchstabe c DSGVO i.V.m. § 49c des Gesetzes über     
Ordnungswidrigkeiten (OWiG)   

 
 
 
 
 
Folgende Daten werden gegebenenfalls durch den Verantwortlichen dieses 
Sachgebietes abgefordert: 
 
Unternehmen/Ämter 
 

• Unternehmensdaten (Geschäftsführer, Geschäftsform, Anschrift, Kontaktdaten) 
 
Bauleiter 
 

• Personenstandsdaten (Name) 

• Meldedaten  

• Kontaktdaten (Ruf-Faxnummer, Mailadressen) 
 
Beteiligte OWiG-Verfahren 
 

• Personenstandsdaten (Name, Geburtsdaten)  

• Meldedaten (Anschrift, Staatsangehörigkeit) 
 
 
 
 
Weiterleitung der Daten 
 
Ihre Daten werden möglicherweise weitergeleitet an: 
 

• Straßenbaulastträger 

• Öffentliche Stellen (Kommunen, übergeordnete Behörden, Fachaufsichten, 
Registerbehörden) 

• Polizei 

• Rettungsdienste und ÖPNV 
 
 
Speicherbegrenzung 
 
Die Datenverarbeitung und -speicherung erfolgt in elektronischer Form mit 
Standardprogrammen und Datenbanken, sowie mit spezifischen Fachverfahren für das 
Sachgebiet Straßenverkehr. (ALVA – Programm für Straßenbehörden).  Firmen, welche mit 
der Wartung und Pflege von Programmen beauftragt sind und mit personenbezogenen Daten 
in Kontakt kommen könnten, unterliegen Ihrerseits auch den Vorschriften der Datenschutz-
Grundverordnung und müssen dies schriftlich aktenkundig machen.  
 
Darüber hinaus erfolgt eine analoge Speicherung der Daten in papiergebundener Form. 
In der Akte werden der Schriftverkehr, die Bescheide und die Zahlungsdaten gespeichert.  
Die Daten werden nach der Erhebung bei der Stadt Oberharz am Brocken so lange 
gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 



 
 
Rechte Betroffener 
 

• Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen.  

• Sie können eine Korrektur und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Löschung 
Ihrer Daten, sowie eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen. (z.B. falls Ihre 
Daten unrechtmäßig verarbeitet werden)  

• Sie können Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen.  
.  
 
Beschwerden  
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit Problemen, Beschwerden oder Fragen an die Adresse 
der oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an die für uns zuständige 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.  
 
Landesbeauftragter für Datenschutz Sachsen-Anhalt  
Leiterstr. 9, 39104 Magdeburg  
Tel.: (0391) 81803-0  
Fax: (0391) 81803-33  
E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de  
 
 
 
 

mailto:poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de

